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Herzlich Willkommen! 
 



Aktuelle Beispiele 



Aktuelle Beispiele 



Pflichtenverstoß 

Straf- und Owi- 

 rechtliche Folgen 

Verwaltungszwang durch  

BG und Behörden 

Rückgriff der 

 Versicherungsträger 

Verlust des 

Versicherungsschutzes 

Zivilrechtliche Folgen 

 (Haftung) 
Arbeitsrechtliche Folgen 

Mögliche Folgen von Pflichtverstößen 



Prüfung der juristischen Verantwortlichkeit 

Verhalten 

Erfolg 

Rechtswidrigkeit 

Verschulden 
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Verhaltensformen 

• Juristisch ist Haftung stets beschränkt auf die Folgen eines konkreten 

Verhaltens, d. h. es muss das zur Last gelegte Verhalten zu benennen sein. 

• Verhalten kann sein: 

Aktives Tun Unterlassen 

Juristisch immer relevantes 

Verhalten, sofern 

willensgetragen 

Juristisch nur relevant, wenn 

Pflicht zum Handeln besteht, 

etwa aus: 

•Gesetz 

•Vertrag 

•Verkehrssicherungspflicht 

•Garantenstellung 



Arbeitgeberpflichten gem. ArbSchG 

• Grundsätze beim Treffen von 

Arbeitsschutzmaßnahmen § 4 ArbSchG 

– Einhaltung einer Rangfolge von 

Arbeitsschutzmaßnahmen 

– Gefahrenbekämpfung an der Quelle 

– Berücksichtigung des Standes von 

Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene 

sowie sonstiger gesicherter 

arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse 

– ganzheitliche Arbeitsschutzplanung 

– Vorrang von organisatorischen ggü. 

Individuellen Maßnahmen 

– Berücksichtigung spezieller Gefahren für 

besonders schutzbedürftige 

Beschäftigtengruppen 

– Erteilung geeigneter Anweisungen an die 

Beschäftigten 

– keine mittelbare oder unmittelbare, 

geschlechtsspezifische Diskriminierung 

 

• Verbesserung von Sicherheit und 

Gesundheitsschutz der Beschäftigten 

anstreben (§ 3 Abs. 1 Satz 2 ArbSchG) 

• Anpassung der Arbeitsschutzmaß-

nahmen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 ArbSchG) 

• Wirkungskontrolle (§ 3 Abs. 1 Satz 2 

ArbSchG) 

• Treffen von Arbeitsschutzmaßnahmen (§ 

3 Abs. 1 Satz 1 ArbSchG) 

• Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

(Gefährdungsbeurteilung) und 

Dokumentation (§§ 5, 6 ArbSchG) 

• Planung und Durchführung von 

Arbeitsschutzmaßnahmen/ 

Arbeitsschutzorganisation  

(§ 3 Abs. 2 ArbSchG/ASIG/SGB VII) 



Verantwortliche Personen gem. ArbSchG 

• Grundsatz: Verantwortlichkeit des Arbeitgebers für die Einhaltung der 

Vorschriften ggü. seinen Arbeitnehmern 

• Aber: Nur Verantwortlichkeit des Arbeitgebers ist nicht ausreichend, da es sich 

hierbei z. B. um eine juristische Person handeln kann, für die bestimmte Folgen 

der Verantwortlichkeit nicht eintreten können. 

• Also: Durch Gesetz besteht Verantwortlichkeit für bestimmte Personengruppen 

 

• 13 ArbSchG nennt hier:  Gesetzliche Vertreter des AG 

    Vertretungsberechtigte Gesellschafter des AG 

    Vertretungsberechtigte Organe des AG 

    Leiter eines Betriebes (auch: Dienststelle) 

  

• Diese Personen sind bereits ohne besondere Übertragung von Pflichten in 

der Verantwortung! 

 



Übertragung von Arbeitgeberpflichten I 

• Übertragung von Arbeitgeberpflichten ist heute nicht nur Möglichkeit, sondern 

praktisch Pflicht, da die Betriebsleitung für effektive Arbeitsschutzorganisation zu 

sorgen hat. 

 

• Folge der Übertragung: Pflichtenträger tritt an die Stelle des Arbeitgebers, d. h. 

er haftet nicht neben ihm (s. o.), sondern an seiner Stelle 

 

• Wie kann übertragen werden? Durch zweiseitige, schriftliche Erklärung 

 

• Auf wen kann übertragen werden? Zuverlässige und sachkundige Personen, bei 

der Übertragung sollten Interessenkonflikte beachtet werden (z. B. bei 

Übertragung auf Sicherheitsfachkräfte) 

 

• Was kann übertragen werden? Grundsätzlich jede Art von Pflicht außer der sog. 

Oberaufsichtspflicht des Arbeitgebers, die stets bei ihm bleibt. 



Übertragung von Arbeitgeberpflichten II 

• Wichtig: Ungeschriebene Voraussetzung einer wirksamen Pflichtenübertragung 

ist der Gleichlauf von Kompetenz und Verantwortung, d. h. keine wirksame 

Übertragung der Pflicht ohne die entsprechende Kompetenzübertragung. 

 

• Beachte: Auch eine Pflichtenübertragung entbindet den Übertragenden nie 

vollständig von der Verantwortung. Es verbleibt immer ein sog. Pflichtenrest, 

der mindestens in der korrekten Auswahl und der Überwachung des 

Verpflichteten besteht. 

 

• Pflichten und Verantwortlichkeit bestehen grundsätzlich nur gegenüber eigenen 

Arbeitnehmern. Bzgl. Fremdfirmen etc. nur Verantwortlichkeit gem. § 8 

ArbSchG, für Arbeitnehmerüberlassung beachte ausserdem § 12 II ArbSchG  

 

 



Kausalität 

Der „Erfolg“ muss Folge des  Verhaltens sein ! Dabei gilt der Grundsatz der 

  

conditio sine qua non (Umstand, ohne den nicht) 

d. h. das Wegdenken des Verhaltens muss mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit zum Wegfall des Erfolgs führen 

bzw. beim Unterlassen 

 

conditio cum qua non (Umstand, mit dem nicht) 

d. h. das geforderte Verhalten kann nicht hinzugedacht werden, ohne dass der 

Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfällt. 

 

Aber: Erhebliche Einschränkungen im deutschen Rechtsverständnis, insbesondere 

Durchbrechung der Kausalität bei vollkommen ungewöhnlichem Verlauf oder durch 

das Eingreifen frei verantwortlich handelnder Dritter.   



Rechtswidrigkeit 

Es gilt die Lehre vom sog. Erfolgsunrecht, d. h.  

 

die Rechtswidrigkeit muss nicht positiv festgestellt werden, 

sondern diese wird vermutet! 

 

Rechtswidrigkeit entfällt nur ausnahmsweise beim Vorliegen 

von Rechtfertigungsgründen, wie z. B. Notwehr, Notstand, 

evtl. Einwilligung 

 

Daher: Nur sehr geringe Relevanz dieses Punktes im 

Bereich des Arbeitsschutzes! 



Verschulden 

• Der Begriff des Verschuldens ist ein wesentlicher für die meisten Rechtsfolgen 

von Pflichtverstößen, sie beschreibt die persönliche Vorwerfbarkeit. 

 

• Der Grad des Verschuldens ist außerdem sehr wichtig für die Festlegung des 

Maßes von strafenden Sanktionen, denn 

Strafmaß = Grad des Verschuldens x Schwere der eingetretenen Folge 

 

• Es gibt zwei verschiedene Verschuldensformen 

Vorsatz Fahrlässigkeit 

Wissen und Wollen Außerachtlassen der im 

Verkehr erforderlichen 

Sorgfalt 



Verschuldensgrade 

„Zivilrechtlich“ „Strafrechtlich“ 

Vorsatz Absicht 

Direkter Vorsatz 

Eventualvorsatz 

Grobe 

Fahrlässigkeit 

Bewusste 

Fahrlässigkeit 

Mittlere 

Fahrlässigkeit  

Leichte 

Fahrlässigkeit 

Unbewusste 

Fahrlässigkeit 



Fazit 

• Klare Festlegung und Dokumentation von 

Handlungspflichten - gerade auch in sehr komplizierten 

Strukturen - notwendig! 

• Arbeitsschutzrechtliche Verantwortung klar von anderen 

Bereichen abgrenzen! 

• Schaffung einer Unternehmenskultur, in der jeder 

Mitarbeiter sich arbeitsschutzrechtlich einwandfrei  

   zu verhalten weiß,  

   verhalten kann,  

   verhalten will und 

   verhalten darf! 

 

 

 



 

 

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


